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Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses / 

über die Regierungsvorlage (193 der Bei
lagen): Statuten der Internationalen Atom

energiebehörde. 
In der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen r·egte der.Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Dwight D. Eisenhower, am 

. 8. Dezember 1953 an, eine Internationale Atom
energiebehörde zu gründen, deren Aufgabe eS 
sein soll, spaltbares Material zu verwalten und zu 
verteilen sowie .die Verwendung der Atomenergie 
für friedliche Zwecke zu fördern. , 

Auf Grun·d dieser Anr.egung traten eine Reihe 
von Staaten zu Verhandlungen über die Grün
dung einer Internationalen Atomenergiebehörde 
in Washirigton zusammen. Eine Gruppe von 
12 Proponentenländern machte es sich zur Auf
gabe, einen Statutenentwurf für die Behörde aus
zuarbeiten. 

Am 20. September 1956 trat in N ew Yorkeine 
Staatenkonferenz zusammen, auf der der ·end
gültige Text der Statuten ausgearbeitet werden 
solfte. 

österreich war an dieser Konferenz, an der 
insgesamt 83 Staaten teilnahmen, durch einen 
Delegierten vertreten. Die Unterzeichnung der 
endgültigen Fassung _ der Statuten wurde am 
26. Oktober 1956, unter anderem auch durch 
österreich, vorgenommen. Durch die Verhand
lungen ist es gelungen, den nicht!I1ilitärischen 
Sektor der Atomenergie einer internationalen 
Kontrolle zu unterwerfen. Falls sich diese's Kon
trollsystem bewähren sollte, bestehen Hoffnun
gen, daß das Zustandekommen eines internatio
nalen Kontrollsystems auch für die militärische 
Verwendung der- Atomenergie in der Zukunft 
möglich sein wird, 

Die auf der Statuten-Konferenz Z'utage getre
tene Kompromißbereitschaft und die Bereitwillig-
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keit aller Staaten, ihre Sonderinteressen dem Zu
standekommen des Projekts unterzuor.dnen, be
rechtigen zur Hoffnung, daß die Internationale 
Atomenergiebehörde ein Faktor für die- Erhal
turig des Friedens sein wird. 

In Anbetracht des eindeutig auf die Erhaltung 
des Friedens und auf den wirtschaftlichen Fort
schritt der Menschheit gerichteten Charakters der 
Internationalen Atomenergiebehörde hat sich die 
österreichische Bundesregierung bereits im vori
gen Jahr entschlossen, die Behörde einzuladen, 
ihren dauernden Sitz in Wien zu errichten. 

Da die Sta.tuten der Internationalen Atom
energiebehörde als politischer Staatsvertrag an
zusehen sind und in gewissen Teilen auch ge~ 
setzesändernclen Charakter haben, bedürfen sie 
Z').l ihrer Gültigkeit gemäß Artikel 50 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 der 
Genehmigung des Nationalrates. 

Der Ausschuß für die Auswärtigen Angelegen
heiten hat die Reg.ierungsvorlage in seiner Sit
zung am 5. März 1957 in Anwesenheit von 
BundesmLnister Dipl.-Ing" F i g 1 und der Staats
sekretäre Dr. Kr eis k y und Dr. G s eh n i t
zer beraten und nach einer Debatte, an. der sir.h 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dr. Kor e f, Dr. Ton eie und Bundesminister 
Dipl.-Ing~ F·i g I !beteiligten, einstimmig beschlos:
sen, dem Hohen Haus die Genehmigung zu emp
fehlen. - . 

Der Atißenpolitisch.e Ausschuß stellt den A n
t rag, der Nationalrat wolle den Statuten der 
Internat·ionalen Atomenergiebehöl"de (193 der 
Beilagen) die v.erfassungsmäßige Genehmigung 
erteilen. 

Wien, am 5. März 1957 

Dr. Toncic 
Obmann 
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